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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvQ 70/18 -

In dem Verfahren
über den Antrag,

im Wege der einstweiligen Anordnung

den 2. Senat des Landessozialgerichts Baden-Württemberg im Verfahren L 2 R
1724/18 zu verpflichten, den Antragsteller zum Verhandlungstermin am 26. Sep-
tember 2018 zu laden,

- Antragsteller: Herr J…-

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

die Richterin Ott

und den Richter Christ

gemäß § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 93d Abs. 2 BVerfGG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 18. September 2018 ein-
stimmig beschlossen:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.

Dem Antragsteller wird eine Missbrauchsgebühr in Höhe von 200 € (in
Worten: zweihundert Euro) auferlegt.

G r ü n d e :

1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war abzulehnen.

Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen
Zustand durch eine einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr
schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen
wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.

Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG vorliegen, sind
die Erfolgsaussichten der von dem Antragsteller in der Hauptsache zu erhebenden
Verfassungsbeschwerde insoweit relevant, als dem Eilrechtsschutzbegehren nach
§ 32 Abs. 1 BVerfGG nicht entsprochen werden kann, wenn diese Verfassungsbe-
schwerde unzulässig oder offensichtlich unbegründet wäre. Maßgebend für die Beur-
teilung ist der Verfahrensstand im Zeitpunkt der Entscheidung (vgl. BVerfG, Be-
schluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 24. Februar 2016 - 1 BvQ 8/16 -, juris,
Rn. 3).

1/3



4

5

6

7

Eine noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde hätte auf der Grundlage des bis-
herigen Vorbringens des Antragstellers offensichtlich keinen Erfolg. Das Landessozi-
algericht hat den Anspruch des Antragstellers auf rechtliches Gehör nicht dadurch
verletzt, dass es der Berufungsbeklagten aufgegeben hat, zum Termin zur mündli-
chen Verhandlung am 26. September 2018 einen über die Sach- und Rechtslage un-
terrichteten Beschäftigten zu entsenden, und dem Antragsteller das Erscheinen zu
diesem Termin freigestellt hat.

2. Die Auferlegung der Missbrauchsgebühr beruht auf § 34 Abs. 2 BVerfGG. Da-
nach kann das Bundesverfassungsgericht eine Gebühr bis zu 2.600 € auferlegen,
wenn die Einlegung der Verfassungsbeschwerde oder der Beschwerde nach Art. 41
Abs. 2 GG einen Missbrauch darstellt oder wenn ein Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Anordnung missbräuchlich gestellt ist. Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine Ver-
fassungsbeschwerde oder ein Antrag offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist
und ihre Einlegung deshalb von jedem Einsichtigen als völlig aussichtslos angesehen
werden muss (vgl. BVerfGK 6, 219; 10, 94 <97>; 14, 468 <470>; stRspr).

Der vorliegende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist - wie bereits
ausgeführt - völlig aussichtslos. Das Bundesverfassungsgericht muss es nicht hin-
nehmen, an der Erfüllung seiner Aufgaben durch für jedermann erkennbar unzulässi-
ge Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gehindert zu werden, wodurch
anderen Bürgern der ihnen zukommende Grundrechtsschutz nur verzögert gewährt
werden kann (vgl. BVerfGK 6, 219; 10, 94 <97> m.w.N.; stRspr).

3. Diese Entscheidung ist unanfechtbar; dies gilt auch, soweit sie den Ausspruch
über die Missbrauchsgebühr betrifft (vgl. BVerfGE 133, 163 <167 Rn. 10>; BVerfG,
Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 27. Oktober 2017 - 1 BvR 160/15 -
, juris, Rn. 2).

Kirchhof Ott Christ
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